
Zeugnisverweigerungsrecht Auszug aus der
Strafprozessordnung - §§ 53, 53 a), 54 und 56 - und der

Zivilprozessordnung - §§ 383 -390

§ 53
[Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen]

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt

1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden
oder bekanntgeworden ist;

2. Verteidiger des Beschuldigten über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut
worden oder bekanntgeworden ist;

3. Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer,
Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Hebam-
men über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntge-
worden ist;

3a. Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Beratungsstelle nach § 3 des Gesetzes
über Aufklärung, Verhütung, Familienplanung und Beratung vom 27. Juli 1992
(BGBl. I S. 1398) über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder
bekanntgeworden ist;

3b. Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit in einer Beratungsstelle, die
eine Behörde oder eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts
anerkannt oder bei sich eingerichtet hat, über das, was ihnen in dieser Eigenschaft
anvertraut worden oder bekanntgeworden ist;

4. Mitglieder des Bundestages, eines Landtages oder einer zweiten Kammer über Per-
sonen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder dieser Organe oder denen sie in
dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben sowie über diese Tatsachen selbst;

5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von periodischen
Druckwerken oder Rundfunksendungen berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt
haben, über die Person des Verfassers, Einsenders oder Gewährsmanns von Beiträ-
gen und Unterlagen sowie über die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten
Mitteilungen, soweit es sich um Beiträge, Unterlagen und Mitteilungen für den re-
daktionellen Teil handelt.

(2) Die in Absatz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das Zeugnis nicht verweigern, wenn
sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind.
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§ 53a
[Zeugnisverweigerungsrecht der Berufshelfer]

(1) 1Den in § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 Genannten stehen ihre Gehilfen und die Personen gleich,
die zur Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. 2Über die
Ausübung des Rechtes dieser Hilfspersonen, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden die
in § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 Genannten, es sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer
Zeit nicht herbeigeführt werden kann.

(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit (§ 53 Abs. 2) gilt auch
für die Hilfspersonen.

§ 54
[Aussagegenehmigung für Richter und Beamte]

(1) Für die Vernehmung von Richtern, Beamten und anderen Personen des öffentlichen
Dienstes als Zeugen über Umstände, auf die sich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit
bezieht, und für die Genehmigung zur Aussage gelten die besonderen beamtenrechtlichen
Vorschriften.

(2) Für die Mitglieder der Bundes- oder einer Landesregierung gelten die für sie maßge-
benden besonderen Vorschriften.

(3) Der Bundespräsident kann das Zeugnis verweigern, wenn die Ablegung des Zeugnis-
ses dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde.

(4) Diese Vorschriften gelten auch, wenn die vorgenannten Personen nicht mehr im öf-
fentlichen Dienst sind, soweit es sich um Tatsachen handelt, die sich während ihrer Dienst-
zeit ereignet haben oder ihnen während ihrer Dienstzeit zur Kenntnis gelangt sind.

§ 56
[Glaubhaftmachung des Verweigerungsgrundes]

1Die Tatsache, auf die der Zeuge die Verweigerung des Zeugnisses in den Fällen der §§ 52,
53 und 55 stützt, ist auf Verlangen glaubhaft zu machen. 2Es genügt die eidliche Versi-
cherung des Zeugen.

§ 383
[Zeugnisverweigerung aus persönlichen Gründen]

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt:

1. der Verlobte einer Partei;

2. der Ehegatte einer Partei, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht;
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3. diejenigen, die mit einer Partei in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der
Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert
sind oder waren;

4. Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei der Ausübung der Seelsorge anver-
traut ist;

5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von periodischen
Druckwerken oder Rundfunksendungen berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt ha-
ben, über die Person des Verfassers, Einsenders oder Gewährsmanns von Beiträgen
und Unterlagen sowie über die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mit-
teilungen, soweit es sich um Beiträge, Unterlagen und Mitteilungen für den redakti-
onellen Teil handelt;

6. Personen, denen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes Tatsachen anvertraut sind,
deren Geheimhaltung durch ihre Natur oder durch gesetzliche Vorschrift geboten ist,
in betreff der Tatsachen, auf welche die Verpflichtung zur Verschwiegenheit sich be-
zieht.

(2) Die unter Nummern 1 bis 3 bezeichneten Personen sind vor der Vernehmung über ihr
Recht zur Verweigerung des Zeugnisses zu belehren.

(3) Die Vernehmung der unter Nummern 4 bis 6 bezeichneten Personen ist, auch wenn
das Zeugnis nicht verweigert wird, auf Tatsachen nicht zu richten, in Ansehung welcher
erhellt, dass ohne Verletzung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit ein Zeugnis nicht
abgelegt werden kann.

§ 384
[Zeugnisverweigerung aus sachlichen Gründen]

Das Zeugnis kann verweigert werden:

1. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder einer Person, zu der er in einem
der im § 383 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Verhältnisse steht, einen unmittelbaren vermö-
gensrechtlichen Schaden verursachen würde;

2. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder einem seiner im § 383 Nr. 1 bis 3
bezeichneten Angehörigen zur Unehre gereichen oder die Gefahr zuziehen würde,
wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden;

3. über Fragen, die der Zeuge nicht würde beantworten können, ohne ein Kunst- oder
Gewerbegeheimnis zu offenbaren.

§ 385
[Zeugnispflicht trotz Verweigerungsrecht]

(1) In den Fällen des § 383 Nr. 1 bis 3 und des § 384 Nr. 1 darf der Zeuge das Zeugnis
nicht verweigern:
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1. über die Errichtung und den Inhalt eines Rechtsgeschäfts, bei dessen Errichtung er als
Zeuge zugezogen war;

2. über Geburten, Verheiratungen oder Sterbefälle von Familienmitgliedern;

3. über Tatsachen, welche die durch das Familienverhältnis bedingten Vermögensange-
legenheiten betreffen;

4. über die auf das streitige Rechtsverhältnis sich beziehenden Handlungen, die von ihm
selbst als Rechtsvorgänger oder Vertreter einer Partei vorgenommen sein sollen.

(2) Die im § 383 Nr. 4, 6 bezeichneten Personen dürfen das Zeugnis nicht verweigern,
wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind.

§ 386
[Erklärung der Zeugnisverweigerung]

(1) Der Zeuge, der das Zeugnis verweigert, hat vor dem zu seiner Vernehmung bestimmten
Termin schriftlich oder zum Protokoll der Geschäftsstelle oder in diesem Termin die Tat-
sachen, auf die er die Weigerung gründet, anzugeben und glaubhaft zu machen.

(2) Zur Glaubhaftmachung genügt in den Fällen des § 383 Nr. 4, 6 die mit Berufung auf
einen geleisteten Diensteid abgegebene Versicherung.

(3) Hat der Zeuge seine Weigerung schriftlich oder zum Protokoll der Geschäftsstelle
erklärt, so ist er nicht verpflichtet, in dem zu seiner Vernehmung bestimmten Termin zu
erscheinen.

(4) Von dem Eingang einer Erklärung des Zeugen oder von der Aufnahme einer solchen
zum Protokoll hat die Geschäftsstelle die Parteien zu benachrichtigen.

§ 387
[Zwischenstreit über Zeugnisverweigerung]

(1) Über die Rechtmäßigkeit der Weigerung wird von dem Prozessgericht nach Anhörung
der Parteien entschieden.

(2) Der Zeuge ist nicht verpflichtet, sich durch einen Anwalt vertreten zu lassen.

(3) Gegen das Zwischenurteil findet sofortige Beschwerde statt.

§ 388
[Zwischenstreit über schriftliche Zeugnisverweigerung]

Hat der Zeuge seine Weigerung schriftlich oder zum Protokoll der Geschäftsstelle erklärt
und ist er in dem Termin nicht erschienen, so hat aufgrund seiner Erklärungen ein Mitglied
des Prozessgerichts Bericht zu erstatten.
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§ 389
[Zeugnisverweigerung vor verordnetem Richter]

(1) Erfolgt die Weigerung vor einem beauftragten oder ersuchten Richter, so sind die Er-
klärungen des Zeugen, wenn sie nicht schriftlich oder zum Protokoll der Geschäftsstelle
abgegeben sind, nebst den Erklärungen der Parteien in das Protokoll aufzunehmen.

(2) Zur mündlichen Verhandlung vor dem Prozessgericht werden der Zeuge und die Par-
teien von Amts wegen geladen.

(3) 1Aufgrund der von dem Zeugen und den Parteien abgegebenen Erklärungen hat ein
Mitglied des Prozessgerichts Bericht zu erstatten. 2Nach dem Vortrag des Berichterstatters
können der Zeuge und die Parteien zur Begründung ihrer Anträge das Wort nehmen; neue
Tatsachen oder Beweismittel dürfen nicht geltend gemacht werden.

§ 390
[Zeugniszwang]

(1) 1Wird das Zeugnis oder die Eidesleistung ohne Angabe eines Grundes oder aus einem
rechtskräftig für unerheblich erklärten Grund verweigert, so werden dem Zeugen, ohne
dass es eines Antrages bedarf, die durch die Weigerung verursachten Kosten auferlegt.
2Zugleich wird gegen ihn ein Ordnungsgeld und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben
werden kann, Ordnungshaft festgesetzt.

(2) 1Im Falle wiederholter Weigerung ist auf Antrag zur Erzwingung des Zeugnisses die
Haft anzuordnen, jedoch nicht über den Zeitpunkt der Beendigung des Prozesses in dem
Rechtszuge hinaus. 2Die Vorschriften über die Haft im Zwangsvollstreckungsverfahren
gelten entsprechend.

(3) Gegen die Beschlüsse findet die Beschwerde statt.
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